
Ortsgemeinde Kehrig  Vorlage Nr. 043/253/2022 

 
 Beschlussvorlage 

    

 

TOP Neubaugebiet "Ober dem 
Pörschpesch II", Erdarbeiten der 
Gasversorgung 

 

 Verfasser: Andreas Pung 
Bearbeiter: Andreas Pung 
Fachbereich:  Fachbereich 4.1 

  Datum:  
12.01.2022 

Aktenzeichen: 
4.1 

  Telefon-Nr.: 
02651/8009-25 

 
 
 

Gremium Status Termin Beschlussart 

Ortsgemeinderat öffentlich 26.01.2022 Entscheidung 

 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Ortsgemeinderat beschließt, das Neubaugebiet „Ober dem Pörschpesch II“ erd-
gasseitig zu erschließen und die damit verbundenen Kosten zu finanzieren.  
 
 
Beschlussalternative:  
Der Ortsgemeinderat beschließt, von einer erdgasseitigen Erschließung des Neu-
baugebietes „Ober dem Pörschpesch II“ abzusehen.  
 
 
 
 
 
Beschluss: 
 
 
 
 

Abstimmungsergebnis: 

 
Ein- 
stimmig 

 
Mit  
Stimmenmehrheit 

Ja 
 

Nein 
 

Enthaltung 
 

 
Laut Beschlussvor-
schlag 

 
Abweichender 
Beschluss 

 
 
Sachverhalt: 
 
Im Zusammenhang mit der geplanten Erschließung des Neubaugebietes „Ober dem 
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Pörschpesch II“ wurde von dem beauftragten Ingenieurbüro Karst die Energienetze 
Mittelrhein GmbH & Co. KG, Koblenz, hinsichtlich der erdgasseitigen Erschließung 
angeschrieben.  
 
Mit Schreiben vom 10. November 2021 teilt die Energienetze Mittelrhein GmbH & Co. 
KG (vgl. Anlage 1) mit, dass unter den derzeitigen wirtschaftlichen Voraussetzungen 
eine Erdgaserschließung nicht vorgenommen werden kann.  
 
Diesbezüglich wurde telefonisch Kontakt zu Herrn Jörg Ströder von der Energienetze 
Mittelrhein GmbH & Co. KG aufgenommen. Dieser teilt mit, dass sich die Anschluss-
quote bei Gasanschlüssen derzeit unter 20 % bewegt. Eine Überprüfung der An-
schlussquote des Neubaugebietes „Ober dem Pörschpesch“ hat diese Quote bestä-
tigt. Da die Energienetze Mittelrhein GmbH & Co. den Regularien der Bundesnetza-
gentur unterliegt, ist ein Ausbau -ungeachtet den Regelungen des mit der Ortsge-
meinde Kehrig abgeschlossenen Gas-Konzessionsvertrages- durch die Energienetze 
Mittelrhein GmbH & Co. KG nicht möglich.  
 
Sofern die Ortsgemeinde Kehrig jedoch eine erdgasseitige Erschließung wünscht, 
wird seitens des Gasversorgers folgende Möglichkeit an:  
 
Die Ortsgemeinde als Erschließungsträger finanziert die Tiefbauarbeiten für die erd-
gasseitige Erschließung. Die Energienetze Mittelrhein GmbH & Co. KG übernehmen 
die Kosten für Material und Montage der Erdgasleitungen. Sollte sich in einem Zeit-
raum von 10 Jahren nach Inbetriebnahme des Erdgasnetzes eine Anschlussquote 
ergeben, mit der eine Wirtschaftlichkeit dargestellt werden kann, erfolgt eine Erstat-
tung der nachgewiesenen anteiligen Tiefbaukosten der Sparte Gas. Die Bewertung 
wird in dem Erstattungszeitraum jährlich vorgenommen. Aus heutiger Sicht wäre es 
für den Gasversorger erforderlich, dass mindestens 8 Gas-Netzanschlüsse in Betrieb 
genommen werden. Dies entspricht einer 50 %-igen Anschlussquote.  
 
Nach Mitteilung des Ingenieurbüros Karst lag der Investitionsanteil der Gemeinde in 
vergleichbaren Baugebieten bei ca. 3.500 bis 4.500 Euro (netto) für die Erdarbeiten.  
 
Der Ortsgemeinderat Kehrig wird um Beratung und Beschlussfassung gebeten.  
 
 
 
 

 

Finanzielle Auswirkungen? 
 

 Ja  Nein 
 
    

Veranschlagung 

 Nein 
 

 Ja, mit 
 € 

 

Ergebnishaushalt 
  2022 

Finanzhaushalt  
 2022 

Buchungsstelle: 

 
 
 
Anlagen: 
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